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Fragestellung
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Was muss der Bundesrat beachten, wenn er bei der Wahrnehmung 

seines Informationsauftrages soziale Medien nutzt? 

Wo liegen die Herausforderungen, wo die Potentiale?
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I. Soziale Medien und 

Strukturwandel der Öffentlichkeit



Aktuell: 
Der Bundesrat verstärkt seine Social Media-Präsenz
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Der Staat auf Social Media – eine Realität
Praxisbeispiel EDA 
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Strategie soziale Medien

Ziel 1: Bundesrat und Departemente setzen soziale Medien ein, um ihren 

Informationsauftrag zu unterstützen und weitere Bevölkerungsteile 

anzusprechen.

Ziel 2: Bundesrat und Departemente nutzen das Potenzial audiovisueller 

Medien.

Ziel 3: Der Bundesrat nutzt soziale Medien für die Kommunikation seiner 

Schlüsselthemen im In- und Ausland.

Siehe auch: AVIS 28 und Aussenpolitische Strategie 2020-2023
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Strukturwandel der Öffentlichkeit
Jürgen Habermas
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Alter Strukturwandel: 

Traditionelle Massenmedien

• Mittel: Buchdruck

• Wirkung: Alle sind potentielle Leser!

Neuer Strukturwandel: 

Medien mit Plattformcharakter

• Mittel: Digitalisierung

• Wirkung: Alle sind potentielle Autoren!

1962: 2022:



Strukturwandel der Öffentlichkeit
Was sind soziale Medien?
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Charakteristik Beschreibung Folge

Interaktion • Zweiseitige 

Kommunikation

• Leser = Autor

Partizipation • Offenes 

Kommunikationsforum

• Private = öffentliche 

Kommunikation

Multiplikation • Vervielfältigung und 

Verbreitung der Inhalte 

• Lokale = entfernte 

Datenbearbeitung 



II. Informationsauftrag des Bundes



Informationspflichten des Bundesrates
Übersicht

Passive Informationspflichten

(=Holschuld)

Aktive Informationspflichten 

(=Bringschuld)

Art. 6 Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ): 

Individuelles Recht auf Zugang zu 

amtlichen Dokumenten auf Anfrage

Art. 180 Abs. 2 BV

Art. 10 und 11 RVOG (s. auch RVOV)

Art. 10a BPR

Art. 10e USG

Art. 19 lit. a und b BehiG
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Informationsauftrag des Bundes
Rechtliche Normen - Bundesverfassung

Art. 180 BV: Regierungspolitik 
2 Der Bundesrat informiert die Öffentlichkeit rechtzeitig und umfassend über seine 

Tätigkeit, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen 

entgegenstehen. 
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Informationsauftrag des Bundes
Rechtliche Normen – RVOG

Art. 10 RVOG: Information
1 Der Bundesrat gewährleistet die Information der Bundesversammlung, der Kan-

tone und der Öffentlichkeit.
2 Er sorgt für eine einheitliche, frühzeitige und kontinuierliche Information über 

seine Lagebeurteilungen, Planungen, Entscheide und Vorkehren.
3 Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen zum Schutz überwiegender 

öffentlicher oder privater Interessen.

Art. 11 RVOG: Kommunikation mit der Öffentlichkeit

Der Bundesrat pflegt die Beziehungen zur Öffentlichkeit und informiert sich über 

die in der öffentlichen Diskussion vorgebrachten Meinungen und Anliegen.
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1997/2022_2022_2022/de#art_10
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1997/2022_2022_2022/de#art_11


Informationsauftrag des Bundes
Rechtliche Normen – BPR

Art. 10a Information der Stimmberechtigten
1 Der Bundesrat informiert die Stimmberechtigten kontinuierlich über die 

eidgenössischen Abstimmungsvorlagen.
2 Er beachtet dabei die Grundsätze der Vollständigkeit, der Sachlichkeit, der 

Transparenz und der Verhältnismässigkeit.
3 Er legt die wichtigsten im parlamentarischen Entscheidungsprozess vertretenen 

Positionen dar.
4 Er vertritt keine von der Haltung der Bundesversammlung abweichende Abstim-

mungsempfehlung.
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1978/688_688_688/de#art_10_a


III. Informationsauftrag des Bundes 

über Soziale Medien



Informationsauftrag des Bundes über Social Media

Qualitative 

Anforderungen

Quelle Potential und Herausforderungen 

bei Social Media

Umfassend BV explizit H: Zeichenbeschränkung Twittter

P: Verlinkung auf Medienmitteilung 

Rechtzeitig BV explizit P: Agiles und spontanes Medium

H: Konsultation offizieller Information 

Verständlich BV implizit P: Einfache Sprache 

H: verkürzte Darstellung 

Sachlich BV implizit H: Streben nach «Likes» und 

Aufmerksamkeit, Personalisierung der 

Kommunikation

Einheitlich RVOG H: Dezentrale Kommunikation über 

verschiedene Social Media Kanäle 

P: Retweets/ Teilen

Kontinuierlich RVOG P: Regelmässigkeit der Information

H: Kurzlebigkeit 
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«Wenn wir den Dialog mit der Öffentlichkeit führen, dann müssen wir 

ihn überall dort führen, wo sich die Öffentlichkeit befindet»

Bundesratssprecher André Simonazzi

Ausblick: Dialog zwischen Staat und Öffentlichkeit
Neue Formen der Interaktion?



Thesen für die Diskussion
Anregungen

1. Es gibt nicht nur eine Öffentlichkeit, sondern mehrere Öffentlichkeiten. Privat 

organisierte Öffentlichkeiten sind eine Spezialform hiervon.

2. Diese Öffentlichkeiten bzw. Internet-Plattformen stehen regelmässig in einem 

konkurrenzierenden Verhältnis zueinander.

3. Dies führt dazu, dass der (digitale) öffentliche Raum fragmentiert ist.

4. Der Staat muss die Informationen in den verschiedenen Silos der 

Öffentlichkeit platzieren, will er adressatengerecht kommunizieren.

5. Der Staat ringt bei der Erfüllung seines Informationsauftrags auf sozialem 

Medien regelmässig mit der Unterhaltungsindustrie um Aufmerksamkeit.

6. Der Staat ist mit den verschiedenen Öffentlichkeiten im Dialog und versucht 

adressatengerecht und bürgernah und trotzdem kohärent und sachlich zu 

kommunizieren. 

7. Der Staat hat eine Verantwortung für die Wahl der (digitalen) Plattformen, die 

er für die Erfüllung seines Informationsauftrages nutzt – muss aber 

gleichzeitig berücksichtigen, wo seine Bürgerinnen und Bürger aktiv sind, will 

er öffentlichkeitswirksam informieren. 
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Besten Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.


